
 
 

 
 
 
 

Vorschriften 
Mittelgrosse, prismatische Tanks aus Stahl 

Inhalt über 2'000 Liter bis 250'000 Liter 
 

 
 
Gebaut nach der Verordnung über den Schutz der Gewässer von wassergefährdenden Flüssigkeiten 
(VWF vom 1. Juli 1998) und den Regeln der Technik T2d 
 
 
Abstände vom Tank zum Schutzbauwerk 
- Bei Tanks mit einem Nutzvolumen bis 10'000 Liter soll der seitliche Abstand zu den Längs- 
 und Stirnwänden wenigstens je einmal 15 cm bzw. 50 cm betragen. (50 cm bei der 
 Tankraumtüre) 
- Bei einem Nutzvolumen über 10'000 Liter soll der seitliche Abstand allseits 50 cm betragen. 
- Der vertikale Abstand zwischen Mannlochflansch und Decke des Tankraumes soll wenigstens 
 70 cm betragen. Bei seitlich eingebautem Mannloch beträgt dieser Abstand 50 cm. 
 
Wir fabrizieren alle Tankgrössen nach Ihren Tankraumabmessungen und unter Berücksichtigung 
von obigen Vorschriften. 
 
Die Tanklänge, -breite und -höhe kann beliebig gewählt werden. Die Tankhöhe beträgt im 
Minimum 1'300 mm zuzüglich 100 mm Auflager. 
 
   


